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¹  Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.siemensgamesa.com/en-int/sustainability/suppliers  

  entsprechend den geltenden gesetzlichen und 
internationalen Umweltstandards handeln

   ein angemessenes Umweltmanagementsystem einrichten¹.

Mineralien aus Konfl iktgebieten
    angemessene Anstrengungen unternehmen, um den 

Einsatz von Rohstoffen in ihren Produkten zu vermeiden, 
mit denen bewaffnete Gruppen, die die Menschenrechte 
verletzen, direkt oder indirekt fi nanziert werden.

Verbot von Zwangsarbeit
  alle Formen von Zwangs- und Pfl ichtarbeit vermeiden 

und Personen nicht gegen ihren Willen beschäftigen oder 
arbeiten lassen.

Verbot von Kinderarbeit
  keine Arbeiter unter 15 Jahren beschäftigen oder, in den 

Ländern, die der Ausnahme für Entwicklungsländer in 
Bezug auf das Übereinkommen 138 der IALO unterliegen, 
keine Arbeiter unter 14 Jahren beschäftigen.

Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz
  entsprechend den geltenden gesetzlichen und 

internationalen Standards hinsichtlich Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz handeln und sichere Arbeits-
bedingungen gewährleisten.

  ein angemessenes Managementsystem zur Gewährleistung 
von Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz einrichten¹.

  Schulungen durchführen, um sicherzustellen, dass die Mit-
arbeiter in Bezug auf Fragen zur Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz geschult sind und das Recht haben, gefähr-
liche Arbeiten zu verweigern.

Grundlegende Menschenrechte, Arbeitszeit, Entlohnung und 
Zusatzleitungen der Arbeitskräfte
   die persönliche Würde, Privatsphäre und Rechte jedes 

Einzelnen respektieren.
   die maximale Anzahl an Arbeitsstunden einhalten, die in den 

geltenden Gesetzen dargelegt sind.
  eine angemessene Vergütung bezahlen und den 

entsprechenden gesetzlichen Mindestlohn gewährleisten.
   soweit rechtlich möglich, das Recht auf Versammlungs-

freiheit und Tarifautonomie anerkennen, Mitglieder von 
Betriebsräten oder Gewerkschaften weder bevorzugen 
noch benachteiligen.

Arbeitspraktiken Umweltschutz

Lieferanten und/oder Geschäftspartner mit Mittlerfunktion erklären hiermit, dass sie:

Code of Conduct für 
Liefer anten und Geschäfts-
partner mit Mittlerfunktion 


